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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §17 Abs1;

AlVG 1977 §18 Abs5;

AlVG 1977 §18 Abs6;

AlVG 1977 §24 Abs1;

AlVG 1977 §46;

AlVG 1977 §50 Abs1;

AlVG 1977 §7 Abs1;

Rechtssatz

Die Beendigung der Teilnahme eines Arbeitslosen an einer Maßnahme iSd § 18 Abs 6 AlVG verp;ichtet zwar gemäß §

50 Abs1 AlVG den Arbeitslosen und den Träger der Einrichtung, in der der Arbeitslose an einer Maßnahme iSd § 18 Abs

6 AlVG teilgenommen hat, diese Beendigung dem Arbeitsamt anzuzeigen; dies deshalb, weil sie einerseits nach § 18

AlVG für die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes von Bedeutung ist und andererseits angesichts des im § 46 Abs 4

AlVG verankerten Primats der Verp;ichtung des Arbeitsamtes zur Vermittlung einer zumutbaren Beschäftigung an den

Arbeitslosen vor der Gewährung (Weitergewährung) von Leistungen der Arbeitslosenversicherung und des Inhaltes der

Leistungsvoraussetzung der Arbeitswilligkeit (§ 9 f AlVG) entsprechende Bemühungsp;ichten und

Überprüfungsp;ichten des Arbeitsamtes auslöst. Ist aber im Zeitpunkt der Beendigung der genannten Teilnahme der

Anspruch auf Arbeitslosengeld nach § 18 Abs 1 und Abs 2 lit a und lit b AlVG noch nicht erschöpft, so rechtfertigt eine

solche Beendigung allein mangels einer diesbezüglichen Rechtsgrundlage nicht die Einstellung des Arbeitslosengeldes

nach § 24 Abs 1 AlVG überhaupt oder doch die Nichtzuerkennung zumindest bis zu einer neuerlichen Geltendmachung

iSd § 46 AlVG, weil diese ja schon erfolgt ist und § 46 AlVG für diesen Fall keine neuerliche vorschreibt.
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